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Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses

am 6. Februar 2014

Anfrage der CDU-Fraktion
zu den Versorgungsaufwendungen

Wie setzt sich die ruhegehaltfähige Dienstzeit von 8 Jahren 
zusammen?

• Berechnung erfolgt durch Kommunale Versorgungskasse 
Westfalen-Lippe

• § 119 Landesbeamtengesetz NRW:
Anspruch auf Ruhegehalt u. a.
- nach Ablauf der Amtszeit 45. Lebensjahr vollendet und
- mindestens 8-jährige ruhegehaltfähige Dienstzeit

• ruhegehaltfähige Dienstzeiten ergeben sich aus verschie-
denen Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes
z. B. Zeiten im Beamtenverhältnis, berufsmäßiger Wehrdienst,

u. U. auch Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis
und sog. förderliche Zeiten
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Anfrage der CDU-Fraktion
zu den Versorgungsaufwendungen

• Artikel 5 § 5 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen 
Demokratie:
- Bürgermeister, die bis zum 30.11.2013 Entlassung

beantragen, treten zum 22. Juni 2014 in den Ruhestand
- Die Zeit bis zum Ende ihrer (regulären) Amtszeit wird

angerechnet und erhöht die ruhegehaltfähige
Dienstzeit

• Neben diesen somit anzurechnenden 6 Jahren (21.10.09 –
20.10.15) gelten zwei Jahre im berufsmäßigen Wehrdienst 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit

Anfrage der CDU-Fraktion
zu den Versorgungsaufwendungen

Erläuterung der zu bildenden Rückstellung

• NKF sieht Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen 
für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die 
Pensionäre und aktiven Beamten vor.

• Aus Rückstellungen sind die künftigen Pensionen und 
Beihilfen zu finanzieren.

• Basis: Berechnung mit Barwertmethode der Kommunalen 
Versorgungskasse Westfalen-Lippe, die sich ihrerseits der 
Heubeck AG bedient.

• jährlich aktualisierte Berechnungen unter Berücksichti-
gung der Veränderungen
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Anfrage der CDU-Fraktion
zu den Versorgungsaufwendungen

• zum 31.12.2012 hat die Gemeinde Rückstellungen in Höhe 
von rd. 4,2 Mio. € gebildet.

• In Kenntnis des Ausscheidens von Herrn Schindler hat die 
Kommunale Versorgungskasse mit Mail vom 15.11.2013 die 
Rückstellungen neu ermittelt und mit einem einmaligen 
Zuführungsbetrag von rd. 460 T€ beziffert:

zusätzliche Rückstellung Pension: 361.399 €
zusätzliche Rückstellung Beihilfe: 98.483 €

Anfrage der CDU-Fraktion
zu den Versorgungsaufwendungen

• Grundgedanke des NKF ist u. a. Generationengerechtigkeit

• Aufwendungen sind in dem Jahr zu verbuchen, in dem das 
Ereignis gegeben ist

• zu bildende Rückstellungen beinhalten keine Auszahlungen, 
sondern Aufwand, weil lediglich Verbuchung in der Bilanz 
erfolgt

• In den Folgejahren, in denen dann tatsächlich die Versor-
gungsaufwendungen zu zahlen sind, erfolgt die buch-
halterische Finanzierung nicht durch den jeweiligen lfd. 
Haushalt, sondern durch ertragswirksame Auflösung der 
Rückstellungen



4

Anfrage der CDU-Fraktion
zu den Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen

Anfrage der CDU-Fraktion
zu den Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen

• Erläuterung zu den Aufwendungen:
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Anfrage der CDU-Fraktion
zu den Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen

• 12 Sachkonten mit Beträgen von 150 € bis 4.500 €
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